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Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes, des Ordnungsbussengesetzes und von 
acht Verordnungen; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Mit Schreiben vom 12. August 2020 laden Sie uns zur Vernehmlassung zu Teilrevisionen 
des eidgenössischen Strassenverkehrsgesetzes (SR 741.01), des eidgenössischen Ord-
nungsbussengesetzes (SR 741.03) und von acht Verordnungen ein. Wir danken für diese 
Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Wir sind mit der Vorlage weitgehend einverstanden. Unsere Bemerkungen zu einzelnen 
vorgeschlagenen Änderungen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Fragebogen. 

Im Bereich des «automatisierten Fahrens» sind keine flankierenden Massnahmen vorge-
sehen. Davon ausgehend, dass das «automatisierte Fahren» die Fahrleistungen erhöhen 
wird, beantragen wir, dass konkrete Rahmenbedingungen festgelegt werden, um insbe-
sondere sicherzustellen, dass die CO2-Emissionen des Verkehrs auch bei einer Zunahme 
der Fahrleistung zielkonform sinken und die Ziele der Raumentwicklung erreicht werden. 

Nach Art. 11 Abs. 2 Bst. e der eidgenössischen Verordnung über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge (SR 741.41; abgekürzt VTS) können «Lieferwagen» über 
total 9 Sitzplätze einschliesslich Führerin oder Führer verfügen. Nach dem unterbreiteten 
Vorschlag dürften herkömmliche «Lieferwagen» nur noch über 7 Plätze einschliesslich 
Führerin oder Führer verfügen. Damit sind erhebliche Beschränkungen bei den Feuer-
wehren verbunden, wo die Mehrheit der Feuerwehrleute lediglich über den Führerausweis 
der Kategorie B verfügt. Wir beantragen betreffend Art. 11 Abs. 2 Bst. e  Ziff.  1 E-VTS die 
Schaffung einer Ausnahmeregelung für Fahrzeuge der Einsatzorganisationen (Feuer-
wehr, Polizei, Sanität, Zivilschutz, Militär) im Binnenverkehr, so dass für diese Einsatz-
zwecke (leichte) Lieferwagen bis 3,5 Tonnen weiterhin mit 9 Plätzen ausgerüstet werden 
können. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

Bruno Damann 
Präsident 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Beilagen: 
— ausgefüllter Fragebogen zur Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes und des Ord-

nungsbussengesetzes 
— ausgefüllter Fragebogen zur Teilrevision von acht Verordnungen begleitend zur Tellre-

vision  des Strassenverkehrsgesetzes 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
svg@astra.admin.ch 
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Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confederation suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Fragebogen zur Teilrevision von acht Verordnungen begleitend zur 
Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes 

Stellungnahme eingereicht durch: 

IZ] Kanton Verband Organisation Weitere interessierte Kreise 
Absender: 
Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 

Wichtig: 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am 
12.12.2020 an folgende E-Mail-Adresse: svg@astra.admin.ch 

A) Massnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstosses von Strassen-
fahrzeugen 

1. Grundsätzliche Zustimmung 

1. Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden, dass die Vorschriften der EU zur Re-

 

duktion der CO2-Emissionen und zur Verbesserung der Sicherheit von schweren 
Nutzfahrzeugen übernommen werden (verbesserte neue Führerkabinen, längere 
Heckspoiler und Gewichtskompensation für alternative und emissionsfreie Antriebe 
von bis zu dreiachsigen Motorfahrzeugen und allen daraus gebildeten Anhängerzü-
gen)? 

 

r JA LI NEIN keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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E JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

2. Sind Sie damit einverstanden, dass in der Schweiz, im Gegensatz zur EU, auch bei 
vier- und fünfachsigen Lastwagen das Mehrgewicht alternativer Antriebe  (max.  1 
Tonne, bei emissionsfreien Antrieben  max.  2 Tonnen) kompensiert werden kann? 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Abweichungen gegenüber der EU sind kompliziert, verursachen Aufwand und 
schränken den Einsatz ein. In Anbetracht der Wichtigkeit des Umweltschutzes und 
alternativer Antriebe wird dieser Änderung zugestimmt, wobei die nationalen gesetz-
lichen Regelungen klar zu formulieren sind, sodass kein Spielraum für Auslegungs-
fragen bleibt. 

111 NEIN E JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die im Gesetz festgelegten 
höchstzulässigen Gewichte von 40 bzw. 44 Tonnen im kombinierten Verkehr und die 
Höchstlänge von 18,75 Meter auf der Basis von Artikel 106 Absatz 5 SVG im Rah-
men einer befristeten Regelung bereits erhöht, bevor die vorgeschlagene Änderung 
des Gesetzes, die ihm die Kompetenz zu einer unbefristeten Regelung gibt (siehe 
Art. 9 Abs. 2b1s der Vorlage zum SVG), beschlossen ist? (Hinweis: Es darf aus-
schliesslich das Mehrgewicht alternativer Antriebe bzw. die Mehrlänge aerodynami-
scher Elemente zur Verbesserung der CO2-Effizienz kompensiert werden, ohne Er-
höhung der Ladekapaz tät.) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

4. Sind Sie damit einverstanden, dass in der Schweiz, anders als in der EU, zudem bei 
wasserstoffbetriebenen Lastwagen, Sattelschleppern und Sattelzügen auch die 
Mehrlänge der Wasserstoffspeicher kompensiert werden kann? 

 

'I JA LI NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Vgl. Bemerkungen zu Frage 2. 
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2 JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

Z NEIN 

5. Sind Sie damit einverstanden, dass Lastwagen mit alternativen Antrieben bis zu ei-
nem Gesamtgewicht von  max.  4,25 Tonnen künftig nicht mehr als Lastwagen, son-
dern als Lieferwagen (leichte Motorwagen) eingeteilt werden und für sie sämtliche 
Verwendungsregeln der bisherigen Lieferwagen gelten sollen (Förderung alternativer 
Antriebssysteme zur Reduktion der CO2-Emissionen)? 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Die Abweichungen gegenüber der EU sind erheblich und verursachen Mehraufwand. 
Zwar ist die Förderung alternativer Antriebsformen zu begrüssen. Eine generelle An-
passung an alle Verwendungsarten ist aber problematisch. Es ist Klarheit zu schaf-
fen bei der Nachweispflicht betreffend das Gewicht alternativer Antriebe und die Kon-
trolle im Vollzug. Je nach Entwicklung könnte sich zeigen, dass eine ARV1-Pflicht — 
zumindest bei Chauffeuren — erforderlich ist. Zudem könnte sich eine Weiterbil-
dungspflicht für Fahrerinnen und Fahrer solcher Fahrzeuge als begrüssenswert er-
weisen. 

2 NEIN 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

Z JA 

6. Sind Sie damit einverstanden, dass schwere Nutzfahrzeuge Heckspoiler mit Über-
länge zur aerodynamischen Optimierung und Verbesserung der CO2-Effizienz auf-
weisen dürfen? 
(Art. 38 Abs. 1 Bst. s und Abs.  l b'  Bst. o E-VTS) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

2. Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 
19. Juni 1995 (VTS) 
Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) 

2.1. Verlängerte aerodynamische Führerkabinen 

7. Sind Sie damit einverstanden, dass aerodynamisch und sicherheitstechnisch opti-

 

mierte Führerkabinen von Lastwagen und Sattelschleppern die dafür erforderliche 
grössere Länge aufweisen dürfen? 
(Art. 94 Abs. l t" Bst. a E-VTS und Art. 65 Abs. 5 und 6 E-VRV) 

 

JA LI NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

2.2. Über das Heck herausragende Spoiler für schwere Nutzfahrzeuge 
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IZ JA E keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

E NEIN 

8. Sind Sie damit einverstanden, dass über die maximal zulässige Fahrzeuglänge her-
ausragende Heckspoiler zur Verbesserung der CO2-Effizienz nur auf Strassen aus-
geklappt bzw. ausgefahren werden dürfen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwin-
digkeit mehr als 50 km/h beträgt? (Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmender in 
Agglomerationen) 
(Art. 58 Abs. 6 E-VRV) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

2.3. Verwendungsregeln über das Einziehen überlanger Heckspoiler von Lastwa-
gen und Sattelscheppern 

2.4. Kompensation der Länge von Wasserstofftanks 

9. Sind Sie damit einverstanden, dass wasserstoffbetriebene Lastwagen und Sattel-

 

schlepper und daraus gebildete Anhängerzüge in der Schweiz die Länge ihrer Was-
serstoffspeicher kompensieren können und die dafür erforderliche Mehrlänge auf-
weisen dürfen? 
(Art. 94 Abs. fer Bst. b E-VTS und Art. 65 Abs. 5 und 6 E-VRV) 

 

I JA LII NEIN LIII keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Zwar verursachen Abweichungen gegenüber den EU-Regelungen Mehraufwand. Um 
die Entwicklung dieser Antriebe nicht zu gefährden, sind aber gewisse Kompensati-
onsmöglichkeiten bei der Fahrzeuglänge einzuräumen. Dies ist umso mehr vertret-
bar, als die reine Fahrzeuglänge hinsichtlich Unfallgefahr nur eine untergeordnete 
Rolle spielt. 

2.5. Kompensation des Mehrgewichts alternativer Antriebe 

10. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeugkombinationen mit alternativen Antrie-
ben ein Mehrgewicht bis zu 1 Tonne aufweisen dürfen? (Hinweis: Zum Schutz der 
Strassen wird keine Erhöhung der Achslasten erlaubt) 
(Art. 95 Abs.  ibis  und  it"  E-VTS und Art. 67 Abs. V" und  flu'  E-VRV) 

E NEIN z JA E keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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Z JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

11. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit 
emissionsfreien Antrieben ein Mehrgewicht bis zu 2 Tonnen aufweisen dürfen? 
(Hinweis: Zum Schutz der Strassen wird keine Erhöhung der Achslasten erlaubt) 
(Art. 95 Abs. 1b1s und 1ter E-VTS und Art. 67 Abs. l ter und 1q  'ter  E-VRV) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

El JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

IZI NEIN 

12. Sind Sie damit einverstanden, dass solche Lieferwagen mit Alternativantrieb und 
Gesamtgewicht von über 3,50 Tonnen bis 4,25 Tonnen und entsprechende Anhän-
gerzüge mit einem Führerausweis der Kategorie B oder BE geführt werden dürfen? 
(Art.4 Abs. 5 Bst. f  Ziff.  2 und Bst. h E-VZV) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Abweichungen gegenüber der EU sind zu minimieren, weil sie kompliziert und auf-
wändig sind. Ferner stellt das Führen eines Motorfahrzeugs über 3,50 Tonnen höhe-
re Anforderungen an die Lenker. Diesbezüglich scheint zumindest eine Weiterbil-
dungspflicht unabdingbar. Ferner ist bereits die Möglichkeit gegeben, solche Fahr-
zeuge mit bestehenden Kategorien (Cl / D1) zu lenken. 

S033-0500 

2.6. Kompensation des Mehrgewichts emissionsfreier Antriebe 

3. Verkehrszulassungsverordnung vom 27.10.1976 (VZV) 
3.1. Kompensation des Mehrgewichts alternativer Antriebe bei Lieferwagen und 

Wohnmobilen, welche die Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen nur wegen des 
Mehrgewichts des alternativen Antriebssystems überschreiten 

13. Sind Sie damit einverstanden, 
wagen mit Gesamtgewicht 
Anhängerzüge künftig 
werden dürfen (Förderung 
Emissionen)? 
(Art.4 Abs. 5 Bst. f  Ziff. 

dass alternativ angetriebene, 
über 3,50 Tonnen bis 4,25 

mit einem Führerausweis der 
alternativer Antriebssysteme 

2 und Bst. h E-VZV) 

schwere Wohnmotor-
Tonnen und entsprechende 

Kategorie B oder BE geführt 
zur Verminderung der 002-

  

LI JA LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

L NEIN 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
vgl. Bemerkungen zu Fragen 5 und 12. 
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3 JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

ZI NEIN 

14. Sind Sie damit einverstanden, dass die Ausnahmen betreffend Arbeits- und Ruhe-
zeitvorschriften für Lieferwagen mit alternativen Antrieben und einem Gesamtge-
wicht über 3,50 Tonnen bis  max.  4,25 Tonnen sowie damit gebildeten Anhängerzü-
gen gewährt werden sollen? 
Art. 4 Abs. 2 Bst. j E-ARV  1 (die Ausnahme von der Fahrtschreibereinbaupflicht 
ergibt sich aus dem Verordnungstext der  ARV  1) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
In Anbetracht der möglichen Entwicklung in der EU, wo Bestrebungen in Gang sind, 
die Sozialvorschriften  (ARV)  auch auf Fahrzeuge ab einem Gewicht von 2,50 Tonnen 
auszudehnen, scheint ein Ausbau der Abweichungen wenig sinnvoll. Zudem bietet 
die  ARV  einen nicht zu vernachlässigenden Arbeitnehmerschutz. 

S033-0500 

4. Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Stras-
senfahrzeuge (VTS) 
Arbeits- und Ruhezeitverordnung vom 19. Juni 1995  (ARV  1) 

4.1. Kompensation des Mehrgewichts alternativer Antriebe bei Lieferwagen und 
Wohnmobilen, welche die Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen nur wegen des 
Mehrgewichts des alternativen Antriebssystems überschreiten 

15. Sind Sie damit einverstanden, dass die Definition leichter Motorwagen geändert 
wird, so dass Lieferwagen mit alternativem Antrieb bis  max.  4,25 Tonnen Gesamt-
gewicht als leichte Motorwagen gelten? (Hinweis: Damit gelten alle Verkehrsregeln 
und Signalisationen, die an das Kriterium «schwere Motorwagen» anknüpfen, für die 
umdefinierten Fahrzeuge nicht mehr.) 
(Art. 10 Abs. 2 Bst. b E-VTS) 

 

LII JA @ NEIN LIII keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Die Diskrepanz zum EU-Recht wäre hinderlich und verursachte Mehraufwand. 

16. Sind Sie damit einverstanden, dass solche Lieferwagen mit alternativem Antrieb bis 
4,25 Tonnen Gesamtgewicht nicht dem Sonntags- und Nachtfahrverbot unterstehen 
sollen? 
(Art. 91 Abs. 3 Bst. a VRV nicht mehr anwendbar als Folge der Änderung von Art. 10 
Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 E-VTS) 

E NEIN 3 JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Weitere Ausnahmen vom Sonntags- und Nachtfahrverbot sind unerwünscht. Im Üb-
rigen geht es in erster Linie um gewerbliche Transporte und spricht auch der Arbeit-
nehmerschutz gegen die Ausweitung der Ausnahmen. 
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S033-0500 

17. Sind Sie damit einverstanden, dass die Lieferwagen mit alternativem Antrieb bis 
max.  4,25 Tonnen Gesamtgewicht von der Ausrüstungspflicht mit einem Geschwin-
digkeitsbegrenzer ausgenommen werden sollen? 
(Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS) 

2 JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

E NEIN 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

5. Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 6. März 2000 
5.1. Kompensation des Mehrgewichts alternativer Antriebe bei Lieferwagen und 

Wohnmobilen, welche die Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen nur wegen des 
Mehrgewichts des alternativen Antriebssystems überschreiten 

18.Sind Sie damit einverstanden, 
4,25 Tonnen Gesamtgewicht 

(Art. 3 Abs. 'I Bst. n E-SVAV) 

dass solche Lieferwagen 
nicht der Schwerverkehrsabgabe 

mit alternativem Antrieb bis 
unterstehen sollen? 

 

LI JA LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

I1 NEIN 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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E JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

2 NEIN 

19. Sind Sie damit einverstanden, dass künftig auch auf Motorfahrrädern mitgeführte 
Personen einen Helm tragen müssen? 
(Art. 3b Abs. 1 E-VRV) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

B) Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei E-Bikes 

1. Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) 

1.1. Tragen von Schutzhelmen 

20. Sind Sie damit einverstanden, dass künftig die Lenkerinnen und Lenker aller Motor-
fahrräder (neu insbesondere auch auf langsamen E-Bikes und Elektrotrottinetten, 
ausgenommen werden lediglich motorisierte Rollstühle) einen Helm tragen müssen? 
(Art. 3b Abs. 2 Bst. e E-VRV) 

 

III  JA ' NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Für E-Bikes ab 25 km/h erachten wir eine Helmpflicht als sinnvoll. Für langsame E-
Bikes sollte das Helmtragen in der Eigenverantwortlichkeit des einzelnen liegen. Die 
vorgeschlagene Regelung behinderte die Förderung des Veloverkehrs. 

21. Würden Sie eine Velohelmtragpflicht für Kinder bis 16 Jahre auf nicht motorisierten 
Velos unterstützen? (Frage ohne Änderungsvorschlag) 

3 NEIN El JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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El JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

22. Sind Sie damit einverstanden, dass künftig grundsätzlich auch Lenkende von Motor-
fahrrädern sowie Leicht-, Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen tagsüber mit Licht 
fahren müssen? 
(Art. 30 Abs. 2 E-VRV) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

Z JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

El NEIN 

23. Sind Sie mit den Ausnahmen von der Pflicht, tagsüber mit Licht zu fahren, einver-
standen (namentlich Fahrzeuge bis 10 km/h, z. B. motorisierte Rollstühle)? 
(Art. 30 Abs. 2 Bst. a — c E-VRV) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

1.2. Obligatorisches Fahren mit Licht am Tag 

1.3. Einhaltung der allgemeinen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten 

24. Sind Sie damit einverstanden, dass sich Führerinnen und Führer von Motorfahrrä-
dem sowie von Elektro-Rikschas mit einer Breite bis 1,00 m künftig an die allgemei-
nen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten zu halten haben? 
(Art. 42 Abs. 4 E-VRV) 

 

@ JA LI NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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ZI JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

25. Sind Sie damit einverstanden, dass Motorfahrräder mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von mehr als 20 km/h im reinen Motorbetrieb oder mit Tretunterstützung von mehr 
als 25 km/h künftig mit einem Geschwindigkeitsmesser ausgerüstet sein müssen? 

(Art. 178b Abs. 3 E-VTS) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

2. Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 
19. Juni 1995 (VTS) 

2.1. Ausrüstungspflicht mit einem Geschwindigkeitsmesser 

2.2. Nachrüstungspflicht für Geschwindigkeitsmesser 

26. Sind Sie damit einverstanden, dass spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der 
Ausrüstungspflicht auch vorher bereits in Verkehr stehende Motorfahrräder mit einer 
Geschwindigkeitsanzeige nach Artikel 178b Absatz 3 E-VTS ausgerüstet sein müs-
sen? 
(Art. 222q Abs. 1 E-VTS) 

 

LII JA I1 NEIN LII keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Eine Nachrüstung wäre technisch schwierig umzusetzen und könnte kostenmässig 
erheblich sein. Der Vorschlag ist insofern nicht verhältnismässig und scheint auch 
aufgrund von Lebenszyklen der Motorfahrräder (Elektromotor, Akku) nicht notwendig 
zu sein. 

3. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (OBV) 

3.1. Mitfahren auf einem Motorfahrrad ohne Helm 

27. Sind Sie damit einverstanden, dass Mitfahrende auf einem Motorfahrrad ohne Helm 
künftig mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von 30 Franken sanktioniert werden 
können? 
(Anhang 1  Ziff.  800.3 E-OBV) 

IZI JA 3 NEIN 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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E JA E keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

E NEIN 

28. Sind Sie damit einverstanden, dass Personen, die Kinder unter 12 Jahren ohne 
Helm auf Motorfahrrädern mitführen, künftig mit einer Ordnungsbusse in der Höhe 
von 30 Franken sanktioniert werden können? 
(Anhang 1  Ziff.  601.2 E-OBV) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

El JA E keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

E NEIN 

29. Sind Sie damit einverstanden, dass Personen auf Motorfahrrädern, die tagsüber oh-
ne Licht fahren, künftig mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von 20 Franken sank-
tioniert werden können? 
(Anhang 1  Ziff.  604.4 E-OBV) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

3.2. Mitführen eines Kindes unter 12 Jahren ohne Helm 

3.3. Fahren ohne Licht 

3.4. Überschreiten der allgemeinen oder signalisierten Höchstgeschwindigkeit 

30. Sind Sie damit einverstanden, dass für die Überschreitung der allgemeinen oder sig-
nalisierten Höchstgeschwindigkeiten durch Personen auf Motorfahrrädern künftig ei-
ne Busse in der Höhe von 30 Franken verhängt werden kann? 
(Anhang 1  Ziff.  625 E-OBV) 

3 NEIN E JA E keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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S033-0500 

3.5. Fahren ohne den erforderlichen Geschwindigkeitsmesser 

31. Sind Sie damit einverstanden, 
mit Höchstgeschwindigkeit 
Tretunterstützung über 
künftig mit einer Busse 
(Anhang 1  Ziff.  703.4 E-OBV) 

dass Lenkerinnen und 
über 20 km/h im reinen 

25 km/h, die ohne Geschwindigkeitsmesser 
in der Höhe von 20 Franken sanktioniert 

Lenker von Motorfahrrädern 
Motorbetrieb oder elektrischer 

unterwegs sind, 
werden können? 

 

JA keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

1 NEIN 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Vgl. Antwort zu Frage 26. Wir begrüssen zwar die Pflicht, diese Fahrzeuge mit einem 
Geschwindigkeitsmesser auszustatten. Bei älteren Modellen kann dies aber unver-
hältnismässig sein, weshalb Ausnahmen vorzusehen sind. Gegen die vorgesehene 
Sanktionierung von Lenkerinnen und Lenkern von nicht ausgenommenen Motorfahr-
rädern spräche nichts. 

12/12 



Schweizerische Eidgenossenschaft 

Confederation suisse 

Confederazione Svizzera 

Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Fragebogen zur Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes und des 
Ordnungsbussengesetzes 
(gegliedert nach der Systematik des Erläuternden Berichts) 

Stellungnahme eingereicht durch: 

Z Kanton 3 Verband E Organisation E Übrige 

Absender: 
Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 

Wichtig: 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am 
12.12.2020 an folgende E-Mail-Adresse: svg@astra.admin.ch 

1. Förderung umweltfreundlicher Technologien 

1. Sind Sie damit einverstanden, dass eine Bestimmung ins SVG eingefügt wird, wo-

 

nach der Bundesrat aus Gründen des Umweltschutzes die Überschreitung der in Ar-
tikel 9 Absatz 1 SVG festgelegten höchstzulässigen Abmessungen und Gewichte auf 
Verordnungsebene zulassen kann, sofern damit keine Erhöhung der Transportkapa-
zität verbunden ist? 
(Art. 9 Abs. 2b1s E-SVG) 

 

II  JA LI NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Vorausgesetzt, dass damit keine übermässige Belastung der Strassen einhergeht. 

RRB 2020/932 / Anhang 2 



2 NEIN is JA El keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

2. Sind Sie mit der Definition von Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem ein-
verstanden? 
(Art. 25a Abs. 1 E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

2. Automatisiertes Fahren 

3. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat Fahrzeugführerinnen und Fahr-

 

zeugführer von Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem von ihren Beherr-
schungspflichten gemäss Artikel 31 Absatz 1 SVG befreien kann? 
(Art. 25a Abs. 2 E-SVG) 

 

i1 JA NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Art und Umfang der Befreiung dürften dabei vom jeweiligen Automatisierungssystem 
abhängig sein. Da nach wie vor auch Verkehrsteilnehmer ohne Automatisierungssys-
teme (Motorfahrzeuge aber vor allem auch Fahrradfahrer und Fussgänger) verkeh-
ren, sind genaue Definitionen unabdingbar. 

4. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Zulassungsvoraussetzungen 
festlegt, damit Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem, die keine Fahrzeug-
führerin oder keinen Fahrzeugführer benötigen, auf bestimmten Strecken zugelas-
sen werden können? 
(Art. 25a Abs. 3 E-SVG) 

2 NEIN E JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Die gesetzliche Regelung ist aber sehr abs-
trakt und es muss daher bei konkreten Bewilligungen klar festgelegt werden, welche 
Art von Automatisierungssystem in welchem Raum möglich und welche Sicherheits-
massnahmen zu treffen sind. 
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E] JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

5. Sind Sie mit den in Artikel 25a Absatz 4 genannten Rahmenbedingungen (Verkehrs-
sicherheit, Bearbeitung extern erhobener Daten durch Automatisierungssysteme) für 
die in Artikel 25a Absatz 2 und 3 vorgeschlagenen bundesrätlichen Kompetenzen 
einverstanden? 
(Art. 25a Abs. 4 E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

6. Sind Sie mit den in Artikel 25b genannten Rahmenbedingungen (Fahrmodusspei-
cher) für die in Artikel 25a Absatz 2 und 3 vorgeschlagenen bundesrätlichen Kompe-
tenzen einverstanden? 
(Art. 25b E-SVG) 

 

a JA LI NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

 

Es muss derzeit vermutet werden, dass noch mehr Daten erhoben werden müssen, 
um die zu klärenden Fragen insbesondere bei Unfällen beantworten zu können. Von 

 

daher erscheint die Bestimmung mit der Aufzählung in Abs. 1 zu eng gefasst zu sein. 

 

Da aber die Funktionsweise solcher Systeme noch nicht bekannt ist, kann derzeit gar 

 

nicht definitiv gesagt werden, welche Art Daten zur Eruierung, ob ein technisches 

 

oder menschliches Versagen Ursache des Ereignisses war, benötigt werden. 

 

Bei der Regelung in Abs. 3 Bst. c müsste auch klar geregelt werden, dass die Straf-

  

verfolgungsbehörden (Polizei und Staatsanwaltschaft) einen einfachen Zugang zu 

 

den Daten erhalten müssen. Es ist unklar, was mit «Vollzugsbehörden» gemeint ist 

 

bzw. diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Zudem fehlen Richtlinien, wie und auf 

 

welche Weise die Daten aus dem Fahrmodusspeicher ausgelesen werden können. 

 

Es muss hier eine einfache, schnelle und kostengünstige Methode geben, ansonsten 

 

die Strafverfolgungsbehörden enorme Schwierigkeiten bei der Untersuchung von 

 

Strassenverkehrsunfällen haben werden, da davon auszugehen ist, dass bei der Ein-

  

führung eines autonomen Fahrens die Lenker geltend machen werden, dass das 

 

System nicht korrekt funktioniert habe und sie dafür nicht verantwortlich gemacht 

 

werden können. Bei Abs. 3 müsste zusätzlich geregelt werden, dass auch Daten 

 

über Bremsen (autonom oder durch Lenkerin oder Lenker), Blinken usw. gespeichert 

 

werden müssen. Die Zeitdauer der Datenspeicherung ist ebenfalls nicht geregelt. Es 

 

erscheint klar, dass die Daten nicht auf unbeschränkte Dauer gespeichert werden 

 

müssen/dürfen. Es ist aber zweckmässig, die Daten für eine gewisse Zeitdauer (z.B. 

 

einen Monat) gespeichert zu haben, um auch Unfallgeschehen, die unter Missach-

  

tung von Meldepflichten zu untersuchen sind, abklären zu können. 

 

Ergänzend sollte festgehalten werden, dass die Strafverfolgungsbehörden alle Daten 

 

verwenden dürfen, die gespeichert sind. Dabei geht es einerseits um Daten, die ohne 

 

gesetzliche Pflicht, andererseits um Daten, die über die gesetzliche Aufbewahrungs-

  

frist hinaus gespeichert werden. Können solche Daten nicht genutzt werden, kann 

 

und wird die Situation eintreten, dass die Strafverfolgungsbehörden zwar wissen (o-

  

der wissen könnten), was passiert ist, aber eine erfolgreiche Strafverfolgung nicht 

 

möglich ist. Eine Einschränkung der Datenverwendung stellte damit eine ungerecht-

  

fertigte Privilegierung derartiger Straftaten gegenüber anderen Delikten dar. 
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S033-0500 

Z JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

13 NEIN 

7. Sind Sie mit den in Artikel 25c genannten Rahmenbedingungen (Datenschutz) für 
die in Artikel 25a Absatz 2 und 3 vorgeschlagenen bundesrätlichen Kompetenzen 
einverstanden? 
(Art. 25c E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Zudem ist der Umgang der Automobilhersteller mit den erhobenen Daten zu präzisie-

 

ren. 
Ebenfalls gilt es zu regeln, ob und in welchem Umfang Fahrzeughersteller Daten von 
Einsatzfahrzeugen der Polizei erheben dürfen. 

Z JA El keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

8. Sind Sie damit einverstanden, dass das Bundesamt für Strassen ASTRA zur Durch-
führung von befristeten Versuchen mit Fahrzeugen mit einem Automatisierungssys-
tern Abweichungen von den geltenden Bestimmungen bewilligen kann? 
(Art. 25d E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Die Bestimmung ist allerdings zu offen formuliert. In welchem Bereich genau soll das 
ASTRA abweichende Bestimmungen erlassen können? Diese Formulierung bedeu-
tete, dass das ASTRA gar Fahrten bewilligen könnte, ohne dass die einschlägigen 
Bestimmungen des SVG einzuhalten wären. Bei Unfällen bei solchen Versuchsfahr-
ten würden sich straf- und haftungsrechtliche Fragen stellen. 

Sodann müssen bei Versuchen die übrigen Verkehrsteilnehmer Kenntnis über die 
Versuche haben. 
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E JA El keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

9. Sind Sie damit einverstanden, dass nur noch mittelschwere und schwere Wider-
handlungen von Inhaberinnen und Inhabern eines Führerausweises auf Probe dazu 
führen, dass bei der ersten Widerhandlung die Probezeit verlängert und bei der 
zweiten Widerhandlung der Führerausweis auf Probe annulliert wird? 
(Art. 15a Abs. 3 und 4 E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

9. Sind Sie damit einverstanden, dass das ASTRA zur Förderung neuartiger Lösungen 
Beiträge gewähren darf? 
(Art. 105b's E-SVG) 

E JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

El NEIN 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

3. Umsetzung parlamentarischer Vorstösse 

3.1 Motion  15.3574 — Annullation des Führerausweises auf Probe 

3.2 Motion  13.3572 — Ab- und Auflastung von Nutzfahrzeugen 

10. Sind Sie damit einverstanden, dass die Halterin oder der Halter das Gesamtgewicht 
ihres oder seines Motorfahrzeuges oder Anhängers (im Rahmen des Garantiege-
wichts) jederzeit bei der kantonalen Vollzugsbehörde ändern kann? 
(Art. 9 Abs. 2b1s und 3b1s E-SVG) 

JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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3.3 Motion 17.3632 -  Anpassung  von «Via sicura» 

3.3.1 Rasermassnahmen 

 

12. Sind Sie damit einverstanden, dass den Strafgerichten bei der Beurteilung von «Ra-
serdelikten» ein grösserer Ermessensspielraum gewährt wird? 
(Art. 90 Abs. 3 und 4 E-SVG) 

   

El JA 

 

[E] NEIN 

 

El keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

        

   

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Gegen einen grösseren Ermessensspielraum der Gerichte bei der Strafzumessung 
ist im Grundsatz nichts einzuwenden. Die vorgeschlagene Änderung von Art. 90 
Abs. 3 SVG hat aber zur Folge, dass diese Bestimmung praktisch wirkungslos wird. 
Der Strafrahmen ist gegenüber Abs. 2 um ein Jahr höher, was in der Praxis aber 
nicht relevant sein dürfte, da es auch unter Abs. 3 in der Praxis keine Sanktionen 
gibt, die annähernd 3 Jahre Freiheitsstrafe betragen. Aus dieser Sicht könnte Abs. 3 
auch gänzlich gestrichen werden, was aber dem ursprünglichen Sinn von «Via sicu-
ra» zuwiderlaufen würde. Es wäre zu begrüssen, wenn nach wie vor eine Mindest-
sanktion im Gesetz verankert wird, wobei es genügend erscheint, wenn diese 6 Mo-
nate Freiheitsstrafe beträgt. Darüber hinaus ergibt sich dann genügend Ermessens-
spielraum für die Gerichte. Ohne gesetzliche Mindeststrafe muss damit gerechnet 
werden, dass auch bei Geschwindigkeitsexzessen gemäss heutiger Raser-Norm 
wieder Sanktionen von deutlich unter 6 Monaten Freiheitsstrafe bzw. 180 Tagessät-
zen Geldstrafe ausgesprochen würden. 

Gemäss den Strafmassrichtlinien der SSK und diverser Kantone sind Geschwindig-
keitsüberschreitungen knapp unter den Schwellenwerten von Art. 90 Abs. 4 Bst. a 
bis d SVG in der Regel mit «ab 120  TS»  bzw. bis 180  TS  zu bestrafen. Eine Min-
deststrafe in Art. 90 Abs. 3 SVG von sechs 6 Monaten Freiheitsstrafe würde dort 
nahtlos anknüpfen und für ein stimmiges Ergebnis sorgen. Heute kann es vorkom-
men, dass im Grenzbereich von Art. 90 Abs. 2 und 3 SVG bereits wenige zusätzlich 
schneller gefahrene km/h zu einer höheren Strafe von sechs Monaten oder mehr 
führen können. Dies scheint unbefriedigend. 

Verkehrsregelverletzungen bei Dringlichkeitsfahrten, insbesondere Geschwindig-
keitsüberschreitungen über den Schwellenwerten von Art. 90 Abs. 4 Bst. a bis d 
SVG, führen immer wieder zu Diskussionen und kantonal unterschiedlicher Handha-
bung. Entsprechend wäre eine Änderung von Art. 100  Ziff.  4 SVG wünschenswert. 
Denkbar wäre beispielsweise eine grundsätzliche Strafbefreiung, sofern keine unver-
hältnismässig grosse Gefahr geschaffen und die Dienstfahrt genügend vorsichtig 
durchgeführt wurde. 

        

 

13. Sind Sie damit einverstanden, dass die Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe 
für die Begehung eines «Raserdelikts» aufgehoben wird? 
(Art. 90 Abs. 3 E-SVG) 

        

   

E JA 

 

El NEIN 

 

2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

        

   

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Unter der Voraussetzung, dass weiterhin eine Mindeststrafe im Gesetz festgelegt 
wird. Vorgeschlagen wird eine Mindeststrafe von 6 Monaten. 
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S033-0500 

    

14. Sind Sie damit einverstanden, dass nach einem «Raserdelikt» Ersttäterinnen oder 
Ersttätern der Führerausweis für mindestens 6 Monate entzogen werden muss (und 
nicht mehr für mindestens 24 Monate)? 
(Art. 16c Abs. 2 Bst abis  E-SVG) 

 

Z JA El NEIN 111 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

    

 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Allenfalls wäre eine Senkung auf mindestens 12 Monate angemessen. 
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z JA E keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

15. Sind Sie damit einverstanden, dass nach dem Verursachen eines Schadens durch 
Fahren in angetrunkenem oder fahrunfähigem Zustand oder durch ein «Raserdelikt» 
der Versicherer nicht mehr zwingend auf die Fehlbare oder den Fehlbaren Rückgriff 
nehmen muss? 
(Art. 65 Abs. 3 E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

3.3.2 Obligatorischer Rückgriff der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherungen 

3.3.3 Alkohol-Wegfahrsperren und Datenaufzeichnungsgeräte («Blackboxen») 

16. Sind Sie damit einverstanden, die gesetzliche Grundlage für die obligatorische Ver-
wendung von anerkannten Datenaufzeichnungsgeräten («Blackboxen») nach be-
stimmten Geschwindigkeitsdelikten aufzuheben? 
(Art. 17a; insbesondere Abs. 1; Art. 99 Abs. 1 Bst. h-j E-SVG) 

 

Z JA 3 NEIN 

 

El keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

     

 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

  

     

17. Sind Sie damit einverstanden, die gesetzliche Grundlage für die obligatorische Ver-
wendung von Alkohol-Wegfahrsperren nach bestimmten Alkoholdelikten aufzuhe-
ben? 
(Art. 17a, insbesondere Abs. 2; Art. 99 Abs. 1 Bst. h-j E-SVG) 

 

Z JA E NEIN 

 

3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

     

 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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El JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

18. Sind Sie damit einverstanden, dass ausdrücklich festgehalten wird, dass der Bun-

 

desrat die Ausnahmen zum Sonntags- und Nachtfahrverbot festlegen kann? 
(Art. 2 Abs. 2 E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

El JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

2 NEIN 

19. Sind Sie damit einverstanden, dass die Verpflichtung des Bundesrates, Vorschriften 
über die bauliche Ausgestaltung von Fussgängerstreifen zu erlassen, aufgehoben 
wird? 
(Art. 6a Abs. 2 E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

4. Weiterer Revisionsbedarf 

4.1 Ausnahmen vom Sonntags- und Nachtfahrverbot 

4.2 Bauliche Ausgestaltung von Fussgängerstreifen 

4.3 Ausnahmen vom Verbot für Rundstreckenrennen 

20. Sind Sie damit einverstanden, dass die Kompetenz des Bundesrates, Ausnahmen 
vom Verbot der Rundstreckenrennen vorzusehen und diese zu bewilligungsfähigen 
Veranstaltungen zu machen, erweitert wird? 
(Art. 52 Abs. I und 2 E-SVG) 

 

@ JA LI NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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Z JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

[II  NEIN 

21. Sind Sie damit einverstanden, dass als Strafe für Widerhandlungen mit Motorfahr-
zeugen von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit grundsätzlich nur noch eine 
«Busse» (bis 10 000 CHF) und nicht mehr eine «Geldstrafe oder Freiheitsstrafe» 
ausgesprochen werden darf? 
(Art. 99a E-SVG) 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

S033-0500 

4.4 Strafrechtliche Sanktionen bei Widerhandlungen mit Fahrzeugen von ge-
ringer Motorkraft oder Geschwindigkeit 

4.5 Ermächtigung des Bundesamtes für Strassen ASTRA, im Einzelfall Aus-
nahmen von einzelnen Verordnungsbestimmungen zu verfügen 

22. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat das ASTRA auf dem Verord-
nungsweg ermächtigen kann, in besonderen Fällen Ausnahmen von einzelnen Ver-
ordnungsbestimmungen zu bewilligen? 
(Art. 106 Abs. 2b1s E-SVG) 

 

LI JA , NEIN LI keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Es ist nicht ersichtlich, wozu und aus welchem Grund es diese Kompetenz des 
ASTRA brauchen sollte. 

4.6 Ermächtigung des Bundesrates zum Abschluss von völkerrechtlichen Ver-
trägen 

23. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit anderen Staaten (z.B. UK) 
ähnliche Verträge wie mit dem Fürstentum Liechtensteinl abschliessen kann? 
(Art. 106a Abs. 1 E-SVG) 

  

JA 

 

3 NEIN 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

      

  

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

 

      

      

1  SR 0.741.531.951.4 
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24. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat Änderungen an bestimmten, im 
SVG aufgelisteten, internationalen Abkommen genehmigen oder vorschlagen sowie 
völkerrechtliche Verträge über den grenzüberschreitenden Motorfahrzeugverkehr 
abschliessen kann? Die Abschlusskompetenz umfasst Regelungsgegenstände, die 
der Bundesrat auf Verordnungsebene (national) selbst regeln darf. 
(Art. 106a Abs. 2 E-SVG) 

E JA 3 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

2 NEIN 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

4.7 Ausdehnung der Halterhaftung für Ordnungsbussen auf juristische Perso-

 

nen (Änderung des Ordnungsbussengesetzes vom 18. März 2016) 

25. Sind Sie damit einverstanden, dass die Halterhaftung für Ordnungsbussen auf juris-
tische Personen ausgedehnt wird? 
(Art. 7 Abs. 1 E-OBG) 

IS JA 2 keine Stellungnahme / 
nicht betroffen 

3 NEIN 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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